
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/10/17 Bkd23/83,
Bkd97/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1983

Norm

DSt 1872 §2 B

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt hat seinen Kanzleibetrieb so einzurichten, daß dem Kanzleipersonal eine Kontrolle der

übernommenen Rechtssachen in der Richtung möglich ist, daß die Kanzlei nicht gegen einen Klienten vorgeht.

Entscheidungstexte

Bkd 23/83

Entscheidungstext OGH 17.10.1983 Bkd 23/83

Bkd 97/88

Entscheidungstext OGH 05.06.1989 Bkd 97/88
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